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In dem Tode~ermittlun9sv.rfahren

aum Nacht.llvon Ingrld Schub.rt

haben wir alB Vartreter des Vaters der Ver.ator

bemen, Herrn .fraos Schub.rt, die Vertügung der
staatsanwaltschaft VOM 14.2.1978 erst mit

,

Schreiben der staatsanwaltschaft V~ 31.3.1978,

bel uns elngegangen •• 6.4.1978, augeleltet

erhalten. In dieser VertUgung. dleoftenbar

als AbachlußverfUgung angesehen wird, slnd

teilweise Feststellungen enthalten, die slch

aus den uns zugingllch gemachten Akten nicht '

hinreichend ergeben. DarOber hinaus stehen noch
•• hrere 'ragen Offen, deren Xlarung Voraus.et

zung dafUr iat. 81ch .1n abschlieBend •• Bild

machen zu können.

Namens und 1. Auftrag unseres Mandanten nehmen

wir zum derzeitigen Er.lttlungaatand wi. folgt

atellunv,
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·" {, . 1. Von samtlichen Anstaltsbediensteten wurde, soweit

sie vernommen worden sind oder stellungnahmen ab

gegeben haben, Obereinstimm.nd zum Ausdruck gebracht,

,daß rrau %ngrid Schubert weder Suizidabslchten
..••v # if (

. angedeutet hatte, noch solche erkennbar waren. Viel-

~ehr hatte 'rau Schubert In der letzten Zelt vor

ihrem Tode .ich zunehmend aufgeschlossener gezeigt,

und auch konkrete Zukunftspl'ne entwlc.elt und ge

luBert (Antrag auf Genehmigung einer Schreibmaschine

zu Studienzwecken, Verlegungsgesuch, Anträge auf

Besuch.erlaubnisse etc.). Dies alles gescheh In elnerj

Zeit, In der Fr~u Schubert offenbar die Todesfille

in der JVA Stuttgart-stammheim Uber

wunden hatte. Oie Ermittlungen haben demgogenUber

positiv keine AnhaltJpunkte fUr eine Suizldabalcht

erbrecht •.

,(

--
,',-' _.

\..,'

Andererseits 1st auffallend, daß der Tod von frau ,
Schubertin unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
mit den Funden 1n der Zelle der Kran1cenabteilung

Nr. 201 ~m Vormitteg des Todestages steht. Es kann

somit nicht ausgeschlossen werden, daß diese Funde

in bestimmter Weise mit dem Tod in Zusammenhang ste

hen. Folglich hätten die Ermittlungen präziser als

geschehen auf die Rekonstruktion dieses Zusammen

hanges gerichtet sein mOssen. Im einzelnen 1st dazu

folgendes auszufUhrenl

,~2. D1e Herkunft der runde 1n der Zelle 201 1st nicht I
~ hinreichend gekllrt.

'!J,.'

In d.r AbschlußverfUgung wird ausgefDhrt, Frau

Schubert habe zugegeben, das stoffband In der Tollet

tenschUanel versteckt zu haben. Die Beschldigungen ,

der Mauer hab. sie jedoch abgestritten. Die•• Fest

stellung ist vom bisherigen Ergebnis der ErMittlungen
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nlcht getragen. Au. den ~kten 8r9lbt .lch nlcht, ~ !_1IIIi~1'i_1J7l1r"~Im~ Oerartig •• gesagt haben soll •.

Simtliche bei der Zellendurchauchung am Vormittag gegen

9 Uhr und der VerleQung aM Nachm1ttag gegen 15 Uhr an

we ••nden Bedienateten haben, soweit ale vernommen wurden,

h1erau kelne Bekundungen gemacht. E. handelt sich ua die

Bediensteten Sehneldu. SChreil, Art.ann und Frank. So-
-411 .. ~ ..•...•. -- -

wohl der eadlensteta Schnelder 1n •• 1ner M.ldung ohne

Datum (al. 99f), als auch der Sedienstete Artmann 1n

.elner VernehlUung (81. 134f), bekunden Ubere1nst1mmend'j

daß sich Frau Schubert bel ihrer Verlegung 98980 15 Uhr

alt Herrn Dr. Stelerer unterhalten hat, bzw. einen WOrt

weChsel hatte •• elde haben 3edo~ Uberelnst1wnend Ober

den .TT1•••. tRI.~ kelne Angaben gemacht.

Wenn in der AbachlußverfUgung von den genannten Äußerun

gon Frau Schubert'. dle Rede 1at, ao muß davon ausgegan

gen werden, d~S Frau Schubert vernommen wurde. Es ist

..~..sehr wahrsche1nlich, daß dl.s durch Her:-rn R~gierul)gsdirek

tor Dr. Stelerer geschehen iat, der sowohl be1 dar Zallen--
lt... _ ~

durchsuchung ~eQ.n 9 Uhr, ala auch bei der Verlegung ge-

gen 15 Uhr anwe.end war. Weiterhin' waren neben den Ba~mt~n

Schneider. Schreil und Frank auch die Bediensteten Sp!enl

und Vorhauer anwesend ":'"':\~'.:.~A:i' &8 1st unveratandll~,,....-

warum die •• Seamten nicht vernommen wurden.

3. Au. den Er.lttlungen w1rd nicht deutlich. welche. d~ .,.

Grund der Zellendurchauchung (NI'. 201) gerade am Vor ,:,t--
tag de. 12.11.1977 (Samstag) war. A.usjier zltierten :'""Ä-
dung des Bed1ensteten SchneIder ~I'~'~")geht lediv~ich
hervor, daß dle Durchsuchung vom Vorstand der JVA ü~(j~

ordnet worden war und daß Re<jJlcrungsdlrektor Dr. st t:L~,n::1·
persönlich &uaammen ",1t Amtslnspnk tor Natzer der Dur ;':h

auc:hung .eltwell1g beiwohnt.e. AuS den Aktenieht wei :;.,:'
lwtrYot:, claa aOft.at.ige Zellter..\1w"t::!".auchun<lenZ\klir ebenfa:n,!;
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(':"J() I 1.nAbwesenheit von Frau SChubert, jedenfalls

t~i~ ( aber nicht in Anwesenheit des Vorstandes der

U~;;'JVA durchgefOhrt wurden. Walc:heswaren die GrUr.- Z~.:' de fOr eine derartige Vorgehenswels. ara12.11. '1977'2

Z~l~_ Welche Erkllrungen hat Frau Schubert wem 9$gen

dc:"t -.:1' aber 1m Anschluß an d1e Zellendurchsuchung e.bge-

;;f •. X :geben, welche Vorhaltungen wurden ihr gemach t,

t, "~p.,,:, wrde zu angeblichen Sprengstoff-Funden in ihrer

.•" ~. ehemali;en Zelle 1n Stuttgart-Stammhe1r..:vernommen'

I,.',. '.•' Di••e Fra;en s1nd unserer Aufla.sun; nach durch

• ~ I die Vernehmun9 von Herrn Regierungsdirektor Dr.

~! Steierer, Herrn Haupts.kretlr Spießl und Herrn

:.Obers.kretOr Vorhauer zu klären.

~..-

,I
'"
f

,,' 1

l, -,.'
Jor-.' ..•..•.•••.• .-"

,
31 .

4. Aus dem Sabhverstlnd1gen-Gutachten des b8y.ri.ch~~

Lande.kriminal.mt •• vom 15.11.1977 (01". Pabst)

folgt, daß das ca •.. ~.c \;.Li§i.:;'~,.,~.~'~:~>'..'.'" welches. Lt·
.der KlosettschOssel gefunden wurde, n1cht von c.~

,

,'8ettlaken aus Zelle 402 stammt. Darüber hln~uß

gibt es keinen Anhaltspunkt dafUr, daß dieses Band

von eine. Bettlaken aus der Zelle Nr. ·201 stammt,

welches am 12.11.1977 in dieser Zelle ~ar. Weiter

hin besteht dieses Band aus Streifen von ~1ndestens

awel verschiedenen Bettlaken. Daß das Sand von 'rau

Schubert hergestellt und versteckt worden wire,

ergibt sich nicht aus den bisherigen Ermittlungen.

Folgt man den Bekundungen des ermlttlun9srichter

lieh vernommenen Zeugen Weinzierl (Bl. 2oof), so

kann dieses Band aus der Zelle 213 stammen und

\;t~ In die Zelle von Frau Schubert verbracht worden

o ., •• 1n. ~s wird nicht verkannt, daß der Zeuge ~

We1n.ie~1 .eine Angaben mit Schreiben vom 2.4.1976

M'den VOI'stand d.~ ,lVI. Itadelb.la.wlderruf." hat•
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Glelcl\wohllullten wie •• far erforderlich. die oe- ,~
taillierten An~~ben dlea•• Z6U9an AU OberprOfen.

Dies hat ,o~~hl du~ch dia V~rnehmun9 des 8edl~nat~
ten Schrel1. als euch durch Ermlttlunoen Ober die

aelegun9 der Zelle 213 durch eInen Neger, sowl. die

dort durch9cfOhrt. Zel1enlnspektlon EU erf61qen. '" ';;~

Wel~erhln ware festzws. tel.1en •• "fgrund welcher Um-' ~jlatlnde der Z~uge__ seine vor demtradttlUng•.••{' . "
rIchter ~e~~chten An9ab.n wldcrrufeh hat. WUrde er ; •

vonB.dlen.t.t;~n der .JVA a" seinen Angab.n."'arno•.••• !

menl 11ne abschließende WOrdlgun9 dor Angaben des

Zeugen "".ln~lerl k••nn erst ftl"lch DurchfOhruno di•• er

Ermlttlungen erfolgen. ',

5. Hinsichtlich des welteren Fundes in der Zelle Hr. 201,

nlmllch di. aeschldigung der Zellenwand am kopfende des'

Sette., beatehen nach dem derzeitl;en stand der Ermitt

lungen ebenfalls LOcken. Abgesehen davon, daß trau

Schubert derartige 8eschädlgungen bestritten hat 0:.1. 4)>>
wobei ebenfalls nicht klar 1st, wer Ihr diese 8c$chldl

gungen vorgehalten und wem gegenOber sl. eine derartlg&

Erklllrun9 abgegeben hat, be.tehen nach dem Er:filttlungs- .,
ergebnis Zweifel an der Herkunft der angebllchen Tat- n

werk.euge ., .'. i,,';-

Au.weislich des Berichte. de. Erkennungsdienstes vom

14.11.1971 (81. 36f) ~urde bel der erkennung.dlenstli

ehen Untersuchung der Krankenzell. Nr. 201 am 13.11.1'77

ledlg1lch in der Zell. eln Kehrbesen _lt braunen Borsten

und geschwärztem Holsgriff auf dem Toilettendeckel lie

gend vorgefunden. (81. 39) Auf 81. Si fOhrt der Bericht

aus, daS wlhr~.'nd der Beschreibung der Zell. 201 von ein_
B.a.ten der JVA $t.adelheim auf dem Zellentisch

abgel.;t wurde. Der Bedlenstete Schneider habe erkllrt,;

cSd ••• 1ch hlerbei U1D d18 Gabel au. 4_ Bosteck von
•• /tIOi
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Frau Schubert handle. Cege"atand de. Gutachtens de.

8ayerischen Lande.kriminala.te. vo. 15.11.1971 w.~
darOber hinaus auch ein Left.1. Durch dle Era1ttlun

~en wird nicht nachgewie.en_ woher die.er L3ffel

stammt und von wem und wie er ZUM Bayerlschen Land.s

kriminal amt kam. Nach deM derzeltlgen stand ~ue folg

lich auch In 8etracht oezogen werden, daa der Löffel

entweder nicht AU. der Zelle VOh rrau Sehuber~ atammt,

oder jedentalls Gabel und Laff.l, aotern .1. aus ihrer

Zelle stammten, von Anstaltsbedlenateten noch vor

Eintreffen des Ermittlungsdienst •• aM 1J.11.1977

aus der Zelle entfernt wurden. Schließlich ergibt

sich aus den Ermittlungen, daß ein8 dakt')o'lolSkoplsc:he

Untersuchung de. _ 1" :::\:, /<",<~1>'i,-~_';F,1> ,.' <9j, nicht vorg_
nQmmen wurde. Nur durch eIne derartioe UnterauchunQ

hltte dl.s~r Gegenstand entweder Frau Schubert zU9e

ordnet werden k8nnen oder es hltte sich ergeben, daBI

d,r Besen von anderen Personen, magl1cherwEti5e An

staltsbedl~n!lteten, noeh vor der erkennur!9Sdief\$t- j

lichen Behandlung aufQenom~en wurde. Letztere vermw

tung 11egt gerade deshalb nieht f.rn, weil offenbar

dasselbe mit der von deM Bed1ensteten Schneider über

reichten Gabel geschehen 1st. Unter diesen Umstänc~"'.
kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dan die an-

I
oebllchen Tatwerkzeuge von anderen Personen, nIcht

aber von Frau Sehubert 1n 8ezu~ zu den RUckallnden

~aus der Mauerbeschldigung gebracht wurden. Offenbar

1st n~mllch die Zelle Nr. 201 in der Zeit zwischen

der f'•• tatelluno der dortigen Funde und delft Tod von
"~rrauSchub~rt verändert worden. Unte~ 8erUcksichtl-
~ --

qunO dieser Umstände iat nach d•• deraeIt1gen trmitt-
...•

',' lunos.tand jedenfalls nlcht der Nachwols gefUhrt,
rrau SchUbert hatte .elbs' und e10enhlnd19 die Mau.r

, beachldl;unOeft' vorgenomaen. SOllte .lch aufgrund der
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welterenVernehmunQen tat.lchllch heraus.tellen,

daß frau Schubert die Beschldlgungen auch gegenOblir

dan Anstaltsbedlensteten bestrltten hat, 80 splelt :\

81ne derartlg_ ~gllch.rw.i •• unberechtlgte Vorhal

tung als Anlaß der T6tunoshandlung 81ne erh4bllche

Rolle. Frau Schubert mußte ja dle angeordnete ROck

verlegung 1n dIe zugangsabteilung als elne ReaktIon

auf die ihr MÖglicherwelse zu Unrecht vorgeworfene

a•• ehidigung bzw. den S.ilfund verstehen.

Daß diese RUckverleoung Bestrafun9scharakt~ h~tta,.....

erglbt .ieh aus dor Aufstellung der JVA vore 15.11.1977

, in der •• heißt: "Rqckverlegung in die Zu
gang.abteilung (Zelle Nr. 402) - ohne elgen. Gegen-

;tande, jedoch mit Tabakwaren, feuerzeuo, Radio. Zei

tung und eln Buch.-

6. Dl_ Ermittlungen betreffend den Zeitraum seit der R:!ck

verlegung in die zugang.abtel1ung bis zur festst.ellung

des Todes beschrlnken siCh ausschließlich auf die Ver

nehmungd•• Bediensteten Artmeier ',:' -"';~:~:", der di_
letzte Sichtkontrolle gegen 16.35 Uhr durchfUhrt. und'..•.

der Bed1enstnten W1rkner und GrOnenberg, die dle Zell.

Nr. 402 auf 1hren Rundgingen um 17.25 Uhr. 18.05 Uhr

und 19.15 Uhr einsahen. Ke1ne Err.llttlungen wurd49n zu

der frage angestellt, ob we1tere Bedlcrlstete oder son
atlge Personen neben den bereIts genannten Beamton 1n

d~r Zelt zwischen 18.05 Uhr und 19.15 Uhr Zugang zur

Zelle von frau Schubert hatten und etwalge Wahrnehmun

ge~ gemacht haben. 01e am 13.11.1977 vormittags durch

gerUhrte Besichtigung der ZU9an9sabtel1ung ergab, daß

~ Vorraumd$r Zelle Nr. 402~""" &uglngllch
war. Zum .1nan war aie mit Ausnehme der beiden neben

l1egenden Zellen von den Obriven Zell.~ durch 8ine TOr~.~'.;;. .. , ,.
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auf dem Flur, zum anderen durch elnen dlrekten Zu

gang &WI Vorraum erreIchbar. Es 1st daher zu er

_ltteln, wIe der kontrollgang durchgefUhrt wurde,

ob belde TOren verschlossen waren, ob beide TOren

gleIchartIg geschlos.en werden konnten und schlleB

llch, fal15 nlcht, wer die TOren schließen konnte.·

Die•• frage lat auch deshalb erhebllch, weil .1.

von den Bediensteten GrOnenberg und wirkner fOr dle

~nverhlltni8mlB19 lange Pau.e zwischen der vorletzten

und l.tzten kontrolle von 70 Minuten keine detail11er

te Erkllrung abgegeben haben, aumal b~l= Rundgang zu

vQr lediglich ein Zeltintervall von nur elner halben

Stunde gegeben war.

7. Herkunft und Zeitpunkt der Herstellung de. Strangu

latlonswerkzeuges In der Zelle 402 sind nach den ~i.
herlgen Er~lttlungen nicht hinreichend geklirt.

Hier filit zunächst auf, daß ausweis11chdes Cut~ch---
tans des Bayerl.chen Landeskrlmlnal~mtes vom 15.11.1977

an den von Frau Sehubert zum Zeitpunkt des Todeseln-~

tr~_9.tragenen Kleidung.stUcken keine Baumwollflllde::--

bru~stOeke festgestellt wurden. Das Cutachten fUhrt Iweiter aus, daß derartige radenbruchstOcke zwang.lau

119 be1m zerreinen von stoff wie dem Bettlaken ent

stehen. Schl1eßlich seien auch keine kleineren 'aaer

zusammenballungen aus weiBer Baumwolle gefunden wor
den.

Nachdem Frau Schubert gegen 15 Uhr ohne weitere per

86nliche Hab., lnsbesondere Kleldungs.tUcke 1n die

Zelle Nr. 402 verlegt wurde, steht welterh1n fest,

daß sie zu dl.sem Zeitpunkt In Ihrer Zell. kelne ande

ren Kleidungs.tUcke hatte. Somit lat auch ausgeschlos.

sen, daß 8i•• ich aua ZWecke d.r Anfertlgung dea Stran-
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gulatlonawerk ••ug•• umgekleidet hatte. Im Ubrlgell

entstehen beim ZerreiBen von Baumwol1- oder LelnGn

tOchern derart1g, viele ataubartlge Abbruchfldchen,

d1e 1nlolg8 der ReiBenergte durch die Luft ge~irb.lt, .
werden, daß die.e, auch wenn Frau Schubert nicht be-

kle1det vewesen wlre, auf der abgelegten KleIdung hat

ten Nlederschlag finden mOasen. Aufgrund der ertl1ch

kelten In der Zell. hltten die KleidungsstUcke eben

f.l1. nicht vor diesem Niederschlag geachOtzt werden

können, d., wie der Bedienstete Artmann In selner

Vernehmung (Bl. 134n bekundet. vorher der ~.11enschr.nk

entfernt wurde. sonstige, elne !lnataubun9 v.rhlndern

de HOh1rlume gab ea In der Zell. nicht.

Zwar ergibt slch au. dem Gutachten des Bayerlachen

Landeskrlm1na1amt •• vom 15.11.197" daß mindestens

elner der streifen direkt von dem 1n der Zelle "or(7~

fundenon L~k.n abgerissen wv:den,wh:. Aus dlezer ~.s~
stellung kann jedoch nicht ge(olg{,:l; ·.;Iie~~den,d~,ß':11~
Auftrennunn da. Bettlakens In dar Zell. selbet statt- I

'3 l'
gefunden haben muß. WeiterhIn .t~ht f{.:ti;;,t, daß diE bel- !I

den anderen Streiten nicht direkt v~14!lnander ab9.

riasen worden aInd, das Gutachten trifft aber keine

Feststellungen zu der Frage, ob die belden velteren

Strelfen, die kelne pa•• enden Abrißstellen zueinander

und zum vorOftlegten Bettlaken aufweisen, von eln und

demselben Bettlaken stammen. Ea wird ledlglich auf

S.lte ~ des Gutachtens ausgeführt, daß keln Grund zu

der Annahme bestehe, daß dIese 2 Strelfan nicht auch

vo~ dem vorllegdnden Bottlaken stammen.

Das Gutachten kommt weiterhIn zu dem ErQebn1s, daß von

dem vor~.legten Bettlaken unter Hlnzuzlohung der 3

Streifen des Strangulationswerkzeug •• ein oder mehrere

Streifen ~t lnsg•••mt ca. 16 ca Br.lte fehlen. Ober
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den Verbleib diese. Tell. des Bettlakens haben die

Ermlttlungen nichts erbracht. Jedenfalls 1st die rest-~

atellunQ In der AbschlußverfUgung, frau Schubert habe
offenslchtllch die ••n Tell beseltl~t, durch das Er

Qebni. der Eraittlungen nicht gedeckt. Als einzige

Hö~11chkeitt wle die.e Saoffr •• te hltten beseltigt

werden k6nnen, komme. der Abfluß des Waschbeckens

und des WC In 8et~acht. feststellungen, ob der Ab-

flUß d•• Waschbeckens Nit ein •• Sieb versehen war,

.ind nicht getroffen worden. I. Obr1g.n 1st ea .

luBer.t unwahrscheinlich, daS be~ter Le1nenstoff

derartigen Au••••S•• durch elnen Waschbeckenabf1uA

be ••ltigt werden kann. Gle1chartl98 Ermittlungen

sind auch bezUglieh d•• Toilettenabflus ••• &nzuatel

1en. Sa MUß noch einmal auf die gro3. Wahrachelnl1ch

kein hingewiesen werden, dan die Beseiti9un~ cer Stoff

reste durch den TollettenabfluB n1cht m()gli.;,\ Vtt'
sche1nt. Scnl1eßlich handel t ea sich nach d~i' ;~Hlt
stellungen des Sachverständlgen-Gutachtens ~. ~lnan

oder mehrere Streifen von insgesamt 16 cm Breite und

einer Mindostllnge von 2.40 m. Ea ergibt sIch daraus

elne Mindestfllche von 0,38 qm, die - 1n welcher Form

auch lmmer - ~ohl kaum durch einen ToilettenabtluB

beseitigt werden kann. Di. Ermlttlungen haben slch da-

'~'" her auf die fra98 zu konzentrieren, ob dieser stotf-
~ rest durch dle in der Zelle befindlichen AbflUase

ohne Verstopfung hltte beaeiti9t werden kannen. Dies

kann Am leichtesten durchver9leichende Versuche fest

o.atellt werden. Jedenf.ll. 1st auswelalich 4er Akten

von elner Verstopfung der AbflO ••e nicht dl. Red ••

Im Zusemmenhanv .1t den nlcht yorvefUndenen Abri ßfldan,

auf der Kleidung von Frau Schubert liegt daher nach
d•• ;egenwKrtlgen cr.1ttlunga.tand d1. Annahme, d&ß
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das StranQulat1o~swerkzeU9 suBerhalb derZelle angG- ,'ertlot wurde, wesentlich nlher, ala das Gegenteil. ~

8. Im Zus~mm.nhano mlt dem Tod von Ingrld Schubert wurde

gerade auch von Selten des BaYl!J."13Chi.;:;i Staatsministerlum8
der ..:Justl:sehr schnell von eine.n Selbstmord gesprochen

und Fremdverschulden ausgeschlossen. 01es folgt aus der

Presseinformation des tllnlaterlun\8 vom16.11.1977.
Nach den nunmehr auf grund der durch~efUhrten Ermittlun

gen zutage getretenen tellweisen Ungereimtheiten und
ErmlttlungslUcken 1st es nicht nur Pflicht der Ermitt-

·lungsbeh8rden. Bondern es haben auch die AngehCSrlgen

der Verstorbenen einen Anspruch darauf, daß die Er

mittlungen umf ••• end und vollstlndlg durchgefUhrt wer

den. Aus diesam Grunde wird nam.ns und 1m Aultra~ un

seres Mandanten b e a n t r •• 9 t, dio I::rr:"i ttlu''''li'l~'1
\

wieder aufzunehmenund in der dargel~ten \h:1.,;;€', 0:,:''1:;:21- ~
zufahren. Weiterhin wird geb.ten. uns Cb~r d~n ~~~~4et'

Ermittlungen zu informieren und nach 1hre:n Ab::'C.hlt~~ .1u~d vor eln~r abschlleBenden VerfOgun9 unautQefora4rt

Akt.nelnalcht zu gewahren.

(hndler)
Rec.htsanwal t




